
Verpflichtung zur kommissarischen Schulleitung?
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 30. August 2024 01:34

Zitat von Myrna

Das Schulamt bezieht sich jedoch auf genau die gleichen Paragraphen und sagt, dass
da eben nicht draus hervorgeht, dass das Dienstalter von der Besoldung unabhängig
sei.

Es hängt wohl alles daran, wie Dienstalter definiert ist. Und dass das nicht eindeutig
geklärt sein soll, verwirrt mich.

Interessant, wie euer Schulamt das auslegt. Da steht ja explizit " übernimmt die
dienstälteste Lehrerin oder der dienstälteste Lehrer, sofern nicht eine andere
Vertretungsregelung getroffen ist".

Also: keine Diskussion - du bist raus. Laut ADO.

(Aber wenn du dich in einem Team dort einbringen willst: du wirst es nicht bereuen. Garantiert
nicht.)
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